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 Es ist zu beobachten, dass kleine und mittelgroße Banken mit überschaubarem Risi-
koprofil („KMU-Banken“) sich neu ausrichten, um dem stark steigenden Regulierungs-
aufwand zu begegnen. Teilweise verabschieden sie sich aus bestimmten Geschäften.
Das kann zu Wohlfahrtseinbußen führen – und es birgt Stabilitätsrisiken. Daher sollte
einmal grundsätzlich untersucht werden, wie sich die Regulierungslasten im Banken-
sektor verteilen und welche Folgen das für den Finanzplatz und die Wohlfahrt Deutsch-
lands hat.

Künftige Regulierungsschritte sollen am Gebot eines effizienten, stabilen Finanzsek-
tors gemessen werden. Daher sollte im Diskurs aller „Stakeholder“ ein Leitbild entwor-
fen werden, das beantwortet, welchen Bankenmarkt wir künftig in Deutschland wollen.

Die grenzüberschreitend tätige Großbank ist seit der Finanzkrise die Blaupause der zu
regulierenden Bank. Das ist ein systematischer Fehler, denn nachträglich eingefügte
Proportionalitätsregeln reichen nicht aus, überzogene Anforderungen auszugleichen.
Der Ansatz muss umgedreht werden: Auf einen Katalog klarer Regeln für grundlegen-
de Bankgeschäfte, der mit überschaubarem Aufwand umsetzbar ist, wären bei Bedarf
zusätzliche Anforderungen für höhere Risiken und größere Häuser aufzusatteln.

KMU-Banken finanzieren den Mittelstand – und sind selbst Mittelstand. Daher sollte
fördernde Mittelstandspolitik auch für mittelständische Banken vorgesehen werden.
Damit würde die Debatte zur „Small Banking Box“ in spürbare Entlastungen überführt.

Die Zusammenführung nationaler Aufsichtsansätze durch „benchmarking“ und „best
practices“ im einheitlichen Aufsichtsmechanismus SSM stellt die bisherige Aufsichts-
praxis infrage. Das führt zu Verunsicherung. Daher muss der Austausch zwischen EZB
und weniger signifikanten Banken („LSI“) gestärkt werden, etwa in Form eines
beratenden LSI-Panels.

Hartnäckig halten sich die Befürchtungen, dass im SSM auch von nicht direkt
beaufsichtigten Banken künftig Datenlieferung nach IFRS-Standard erwartet werden.
Wir fordern mit Nachdruck, dass die Bundesregierung sich solchen Ansinnen
entgegenstellt.

Die Bundesregierung sollte das zwingende EU-Recht zum steuerfreien Zusammen-
schluss rasch umsetzen. Es ist nicht nachvollziehbar, warum die Bundesrepublik das
Umsetzungsdefizit bei der MwStSystRL nicht behebt. Damit wird Gruppen kleiner
Unternehmen die Chance genommen, durch Dazwischenschalten einer gemeinsamen
Instanz eine Gleichstellung mit Großunternehmen zu erreichen.































die Anforderung von Informationen durch die EZB für ihre Berechnungen, die Institute 

nicht dazu zwingen soll, andere Rechnungslegungsrahmen anzuwenden als diejeni-

gen, die gemäß anderen Rechtsakten der Union und nationalen Rechtsakten für sie 

anwendbar sind
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Sparda-Bank, die sympathische Gemeinschaft, 
die Bankgeschäfte fair und einfach macht. 




